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Die Revision der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-
Pfalz vom 27. Juli 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten des
Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Streitig ist, ob die KlÃ¤gerin versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt ist.

Der Ehemann der KlÃ¤gerin betrieb bis 1989 als Einzelunternehmer den Verkauf
von KÃ¼hlfahrzeugen und den Handel mit GetrÃ¤nkefahrzeugen. In diesem Betrieb
war die KlÃ¤gerin seit dem 1. Oktober 1986 aufgrund eines "Ehegatten-
Arbeitsvertrages" vom 26. November 1986 beschÃ¤ftigt und fÃ¼r das gesamte
Rechnungswesen zustÃ¤ndig. Im November 1988 grÃ¼ndeten die KlÃ¤gerin und ihr
Ehemann die I. GmbH. Diese Ã¼bernahm ab 1989 das VermÃ¶gen und die
Verbindlichkeiten des bisherigen Einzelunternehmens. Eine Ã�nderung des
Arbeitsvertrages der KlÃ¤gerin erfolgte nicht. Die GmbH beschÃ¤ftigt neben der
KlÃ¤gerin und deren zum alleinigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellten Ehemann eine
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weitere kaufmÃ¤nnische Angestellte und zwei technische AushilfskrÃ¤fte. Die
KlÃ¤gerin und ihr Ehemann halten jeweils die HÃ¤lfte des Stammkapitals der GmbH
(zunÃ¤chst je 25.000 DM, spÃ¤ter je 125.000 DM). GemÃ¤Ã� Â§ 14 des
Gesellschaftsvertrags bedÃ¼rfen BeschlÃ¼sse der Gesellschafter einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, Ã�nderungen des
Gesellschaftsvertrags werden einstimmig gefaÃ�t. Die Gesellschafterversammlung
ist beschluÃ�fÃ¤hig, wenn mehr als 60 % des Stammkapitals vertreten sind. Das
der KlÃ¤gerin zustehende "Nettoarbeitsentgelt" wird auf einem besonderen
Verrechungskonto der GmbH gutgeschrieben, zu dessen Lasten die KlÃ¤gern
verfÃ¼gen kann. Soweit Ã¼ber die Gutschriften nicht verfÃ¼gt wird, gilt ein
zinsloses Darlehen an die GmbH als vereinbart. Von dem ihr laut Arbeitsvertrag
zustehenden Urlaub von 30 Werktagen im Jahr nimmt die KlÃ¤gerin zwei Wochen in
Anspruch.

FÃ¼r die KlÃ¤gerin wurden seit 1986 unter der Annahme einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung PflichtbeitrÃ¤ge zur Kranken- und Rentenversicherung sowie zur
Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit (BA) und seit 1995 auch zur Pflegeversicherung
abgefÃ¼hrt. Mit Bescheid vom 23. September 1997 stellte die beklagte
Krankenkasse fest, die KlÃ¤gerin sei nicht versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Den
Widerspruch der KlÃ¤gerin wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 10.
MÃ¤rz 1998 zurÃ¼ck: Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne, obwohl sie nicht zur
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin bestellt sei, aufgrund ihrer Beteiligung am
GesellschaftsvermÃ¶gen ihr nicht genehme BeschlÃ¼sse bezÃ¼glich ihres
ArbeitsverhÃ¤ltnisses und damit die fÃ¼r ein ArbeitsverhÃ¤ltnis typische
AbhÃ¤ngigkeit vom Arbeitgeber verhindern. Sie sei die einzige und
gleichberechtigte Mitgesellschafterin ihres Ehemannes. Der fÃ¼r ein Arbeitnehmer-
ArbeitgeberverhÃ¤ltnis typische Interessengegensatz liege bei ihr nicht vor.

Das Sozialgericht (SG) hat die I. GmbH (Beigeladene zu 1), die
Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte (Beigeladene zu 2) und die BA
(Beigeladene zu 3) zum Rechtsstreit beigeladen und die Klage mit Urteil vom 5. Mai
1999 abgewiesen. Das Landessozialgericht (LSG) hat die Pflegekasse (Beigeladene
zu 4) beigeladen und die Berufung der KlÃ¤gerin mit Urteil vom 27. Juli 2000
zurÃ¼ckgewiesen. Zwar sei die nicht zur GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin bestellte KlÃ¤gerin
als Gesellschafterin rechtlich nicht in der Lage, ihre Weisungsgebundenheit bei der
Beigeladenen zu 1) aufzuheben oder abzuschwÃ¤chen. Die Weisungsbefugnis
Ã¼ber Angestellte und Arbeiter sei mangels anderweitiger Regelung im
Gesellschaftsvertrag Sache der laufenden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und nicht der
Gesellschafterversammlung. Die rechtlich bestehende AbhÃ¤ngigkeit sei vorliegend
jedoch durch die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse, insbesondere das Interesse der
KlÃ¤gerin am wirtschaftlichen Erfolg der Beigeladenen zu 1), ihre Beteiligung am
Stammkapital, die Art der Lohnzahlung und die Voraussetzungen fÃ¼r eine
Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung derart Ã¼berlagert, daÃ�
eine BeschÃ¤ftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ausscheide.

Die KlÃ¤gerin rÃ¼gt mit ihrer Revision sinngemÃ¤Ã� eine Verletzung des Â§ 7 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch â�� Gemeinsame Vorschriften fÃ¼r die
Sozialversicherung (SGB IV).
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Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des LSG vom 27. Juli 2000, das Urteil des SG vom 5. Mai 1999 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 23. September 1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 10. MÃ¤rz 1998 aufzuheben und festzustellen, daÃ�
sie weiterhin aufgrund eines BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses in der Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung versicherungspflichtig sowie nach dem Recht der
ArbeitsfÃ¶rderung beitrags- bzw versicherungspflichtig ist.

Die Beklagte sowie die Beigeladenen zu 2), 3) und 4) beantragen,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie halten das Urteil des LSG im Ergebnis fÃ¼r zutreffend.

Die Beigeladene zu 1) hat keinen Antrag gestellt und sich zur Sache nicht
geÃ¤uÃ�ert.

II

Die Revision der KlÃ¤gerin ist unbegrÃ¼ndet. Das LSG hat das klageabweisende
Urteil des SG zutreffend bestÃ¤tigt. Der angefochtene Bescheid der Beklagten in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides ist rechtmÃ¤Ã�ig. Die KlÃ¤gerin ist bei der
Beigeladenen zu 1) nicht versicherungs- und beitragspflichtig beschÃ¤ftigt.

Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigt sind, unterliegen in der Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung der Versicherungs- und
Beitragspflicht (Â§ 5 Abs 1 Nr 1 des FÃ¼nften Buches Sozialgesetzbuch â��
Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V); Â§ 20 Abs 1 Satz 1 Nr 1 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch â�� Soziale Pflegeversicherung; Â§ 1 Satz 1 Nr 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI);
Â§ 168 Abs 1 Satz 1 ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz bis 31. Dezember 1997, ersetzt
durch Â§ 25 Abs 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch â�� ArbeitsfÃ¶rderung).
BeurteilungsmaÃ�stab fÃ¼r das Vorliegen einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung ist Â§
7 Abs 1 SGB IV (seit 1. Januar 1999 Â§ 7 Abs 1 Satz 1 SGB IV). Danach ist
BeschÃ¤ftigung die nichtselbstÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in einem
ArbeitsverhÃ¤ltnis.

Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) setzt eine
BeschÃ¤ftigung voraus, daÃ� der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persÃ¶nlich
abhÃ¤ngig ist. Bei einer BeschÃ¤ftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall,
wenn der BeschÃ¤ftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit,
Dauer, Ort und Art der AusfÃ¼hrung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers
unterliegt. DemgegenÃ¼ber ist eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit vornehmlich durch
das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen BetriebsstÃ¤tte,
die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die im
wesentlichen frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand
abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt oder selbstÃ¤ndig tÃ¤tig ist, hÃ¤ngt davon ab, welche
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Merkmale Ã¼berwiegen. MaÃ�gebend ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung.
Weichen die Vereinbarungen von den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen ab, geben
diese den Ausschlag (BSGE 45, 199, 200 ff = SozR 2200 Â§ 1227 Nr 8; SozR 3-2400
Â§ 7 Nr 13 S 31 f; SozR 3-2400 Â§ 7 Nr 15 jeweils mwN; zur
VerfassungsmÃ¤Ã�igkeit der Abgrenzung zwischen abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung
und selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit Bundesverfassungsgericht (BVerfG),
KammerbeschluÃ�, SozR 3-2400 Â§ 7 Nr 11). Ein maÃ�geblicher rechtlicher oder
auch nur tatsÃ¤chlicher EinfluÃ� auf die Willensbildung der Gesellschaft aufgrund
der Gesellschafterstellung schlieÃ�t ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis in diesem
Sinne aus, wenn der Gesellschafter damit Einzelanweisungen an sich im Bedarfsfall
jederzeit verhindern kÃ¶nnte (BSG SozR 3-2400 Â§ 7 Nr 4 S 13; BSG Urteil vom 23.
Juni 1994 â�� 12 RK 72/92, USK 9448 = NJW 1994, 2974).

Eine derartige Rechtsmacht haben GmbH-Gesellschafter regelmÃ¤Ã�ig dann, wenn
sie zugleich GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Gesellschaft sind und mindestens 50 % des
Stammkapitals innehaben (BSG SozR 4100 Â§ 168 Nr 16). Aber auch dort, wo die
Kapitalbeteiligung geringer ist, kann sich aus den Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages die Rechtsmacht ergeben, daÃ� der Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer mit seinem Anteil alle ihm nicht genehmen Entscheidungen
verhindern kann (sog SperrminoritÃ¤t, BSG SozR 3-2400 Â§ 7 Nr 4 S 13 f; SozR
3-4100 Â§ 168 Nr 5 jeweils mwN). Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor. Die
KlÃ¤gerin hÃ¤lt als Gesellschafterin zwar die HÃ¤lfte des Stammkapitals der
Beigeladenen zu 1). Sie ist aber nicht deren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin. Ein GmbH-
Gesellschafter, der in der GmbH angestellt und nicht zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
bestellt ist, besitzt allein aufgrund seiner gesetzlichen Gesellschaftsrechte nicht die
Rechtsmacht, seine Weisungsgebundenheit als Angestellter der Gesellschaft
aufzuheben oder abzuschwÃ¤chen. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im
Gesellschaftsvertrag ist die Dienstaufsicht und das Weisungsrecht Ã¼ber die
Angestellten der GmbH nÃ¤mlich Sache der laufenden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und
nicht der Gesellschafterversammlung (vgl BSG Urteil vom 23. Juni 1994 â�� 12 RK
72/92, USK 9448 S 253 = NJW 1994, 2974, 2975). Das LSG ist daher zutreffend
davon ausgegangen, daÃ� die KlÃ¤gerin aufgrund des Arbeitsvertrages vom 26.
November 1986, der gemÃ¤Ã� Â§ 613a des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches auch
gegenÃ¼ber der Beigeladenen zu 1) wirksam ist, rechtlich an die Weisungen des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers gebunden ist: Dieser fÃ¼hrt die laufenden GeschÃ¤fte der
GmbH, zu denen auch die AusÃ¼bung des Weisungsrechts gegenÃ¼ber den
BeschÃ¤ftigten der GmbH gehÃ¶rt. EinschrÃ¤nkungen sieht der
Gesellschaftsvertrag insoweit nicht vor; in ihm hat die Gesellschafterversammlung
Weisungsrechte gegenÃ¼ber BeschÃ¤ftigten weder allgemein noch im Einzelfall an
sich gezogen oder vorbehalten. Auch soweit die KlÃ¤gerin innerhalb der GmbH fÃ¼r
das Rechnungswesen verantwortlich ist, wird sie nur als ErfÃ¼llungsgehilfin des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers tÃ¤tig; allein dieser ist kraft Gesetzes verpflichtet, fÃ¼r die
ordnungsmÃ¤Ã�ige BuchfÃ¼hrung der Gesellschaft zu sorgen (Â§ 41 Abs 1 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrÃ¤nkter Haftung (GmbHG)).

Das LSG ist mit dem BSG aber zu Recht davon ausgegangen, daÃ� eine rechtlich
bestehende AbhÃ¤ngigkeit durch die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse so Ã¼berlagert
sein kann, daÃ� eine BeschÃ¤ftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinn
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dennoch ausscheidet. Das hat die Rechtsprechung fÃ¼r BeschÃ¤ftigungen von
Kommanditisten in der "eigenen" Kommanditgesellschaft wiederholt
ausgesprochen, gilt aber ebenso fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung von Gesellschaftern in
der GmbH (BSG USK 9448 S 253 = NJW 1994, 2974, 2975 mwN). Ob eine
Ã�berlagerung rechtlich bestehender AbhÃ¤ngigkeit durch die tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnisse vorliegt, ist anhand einer AbwÃ¤gung sÃ¤mtlicher UmstÃ¤nde des
Einzelfalls zu entscheiden. Dabei kann auch der Umfang der tatsÃ¤chlichen
EinfluÃ�nahme der Gesellschafter auf die GmbH von Bedeutung sein, wobei auch an
eine mittelbare Beeinflussung durch Verhinderung entsprechender BeschlÃ¼sse
â�� beispielsweise der Entlastung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers (Â§ 46 Nr 5 GmbHG) â��
zu denken ist (BSG SozR 3-4100 Â§ 168 Nr 22 S 65).

Das LSG hat insoweit festgestellt, daÃ� das der KlÃ¤gerin zustehende
Nettoarbeitsentgelt nicht auf ein eigenes Konto der KlÃ¤gerin ausgezahlt, sondern
auf einem Verrechnungskonto der GmbH gutgeschrieben werde. Soweit die
KlÃ¤gerin Ã¼ber die Gehaltsgutschrift nicht verfÃ¼ge, werde diese als zinsloses
Darlehen an die GmbH angesehen. SchlieÃ�lich nehme die KlÃ¤gerin von dem ihr
arbeitsvertraglich zustehenden Urlaub von 30 Werktagen im Jahr lediglich zwei
Wochen in Anspruch. â�� Das BSG ist an diese Feststellungen gebunden, weil
insofern zulÃ¤ssige und begrÃ¼ndete RevisionsgrÃ¼nde nicht vorgebracht sind
(vgl Â§ 163 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)).

Das LSG hat aus den genannten Feststellungen sowie aus dem Umstand, daÃ� der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gegen die Stimme der KlÃ¤gerin keine
GesellschafterbeschlÃ¼sse fassen und sich als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer auch nicht
entlasten kÃ¶nne, sowie der Ã�berlegung, daÃ� die KlÃ¤gerin aufgrund ihrer
hÃ¤lftigen Kapitalbeteiligung ein erhebliches wirtschaftliches Interesse am Erfolg
der Beigeladenen zu 1) habe, das Ã¼ber das Interesse einer sonstigen abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigten hinausgehe, auf eine Ã�berlagerung der rechtlich bestehenden
AbhÃ¤ngigkeit der KlÃ¤gerin durch die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse geschlossen.
Es hat angenommen, daÃ� bei der KlÃ¤gerin mehr Kriterien fÃ¼r ihre Eigenschaft
als Unternehmerin als fÃ¼r diejenige einer abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten sprechen.
Diese WÃ¼rdigung des Sachverhalts durch das LSG lÃ¤Ã�t Rechtsfehler nicht
erkennen.

Das Vorbringen der Revision greift demgegenÃ¼ber nicht durch. Dies gilt
zunÃ¤chst fÃ¼r das Vorbringen der KlÃ¤gerin, ihr Gehalt stehe ihr "im Ergebnis"
voll zur VerfÃ¼gung, obwohl es auf ein Verrechnungskonto der Beigeladenen zu 1)
gezahlt werde. Das LSG hat festgestellt, daÃ� das der KlÃ¤gerin zustehende
Nettoarbeitsentgelt auf einem besonderen Verrechnungskonto der GmbH
gutgeschrieben wird, zu dessen Lasten die KlÃ¤gerin zwar verfÃ¼gen kann; soweit
Ã¼ber die Gutschriften nicht verfÃ¼gt wird, gilt jedoch ein zinsloses Darlehen an
die GmbH als vereinbart. â�� Das LSG konnte diese Art der Lohnzahlung rechtlich
unbedenklich als fÃ¼r ein ArbeitsverhÃ¤ltnis untypisch werten. Zwar darf ein
abhÃ¤ngiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis nicht allein deshalb abgelehnt werden,
weil das Arbeitsentgelt auf ein Konto des Arbeitsgebers Ã¼berwiesen wird, wenn im
Ã¼brigen die Voraussetzungen fÃ¼r ein regulÃ¤res BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
nachgewiesen sind (vgl BVerfG, stattgebender KammerbeschluÃ� vom 7. November
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1995 â�� 2 BvR 802/90, NJW 1996, 833 fÃ¼r ein EhegattenarbeitsverhÃ¤ltnis). Geht
es jedoch darum, anhand einer GesamtwÃ¼rdigung aller UmstÃ¤nde festzustellen,
ob abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung vorliegt, ist die Art der KontofÃ¼hrung ein
geeignetes Abgrenzungskriterium. FÃ¼r die Beurteilung von ArbeitsverhÃ¤ltnissen
unter Ehegatten hat es das BVerfG als verfassungsrechtlich grundsÃ¤tzlich
unbedenklich angesehen, wenn der Bundesfinanzhof (BFH) an die tatsÃ¤chliche
DurchfÃ¼hrung eines EhegattenarbeitsverhÃ¤ltnisses die Anforderung stellt, der
Arbeitnehmerehegatte mÃ¼sse die unter Fremden Ã¼bliche Entlohnung erhalten
und hierÃ¼ber frei und vom Arbeitgeberehegatten uneingeschrÃ¤nkt verfÃ¼gen
kÃ¶nnen; als Indiz hierfÃ¼r dÃ¼rfe auch auf die Form des Entgeltzugangs beim
Arbeitnehmerehegatten anhand des formalen Kriteriums der KontofÃ¼hrung
abgestellt werden (BFHE 158, 563, 572, BVerfG NJW 1996, 833).- Nichts anderes
gilt, wenn es um die Frage geht, ob ein GmbH-Gesellschafter bei der GmbH, die ihm
zur HÃ¤lfte gehÃ¶rt, beschÃ¤ftigt ist. Auch insoweit spricht es gegen das Vorliegen
abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung, wenn die VergÃ¼tung auf ein betriebliches Konto des
Arbeitgebers flieÃ�t, Ã¼ber das auch der "BeschÃ¤ftigte" verfÃ¼gen kann, Ã¼ber
das ihm aber rechtlich nicht die alleinige VerfÃ¼gungsmacht zusteht. Ein solcher
Fall liegt hier vor.

Die Revision hat weiter vorgetragen, Darlehen von Arbeitnehmern an den
Arbeitgeber in FÃ¤llen der Not seien nicht ungewÃ¶hnlich, sondern die Praxis und
selbst der Verzicht auf Gehalts- und UrlaubsansprÃ¼che oder Zulagen sei nicht
ungewÃ¶hnlich. Jeder Arbeitnehmer habe ein Interesse am wirtschaftlichen Erfolg
seines Unternehmens, jedoch werde er nicht bereits dadurch zum SelbstÃ¤ndigen,
zum Mitunternehmer. â�� Dieses Vorbringen fÃ¼hrt ebenfalls nicht zu einer
Beanstandung der rechtlichen Beurteilung des LSG. Zwar sind Darlehen des
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber nicht ausgeschlossen (zu rechtlichen Grenzen
der ErfÃ¼llung einer Lohnforderung vgl Â§ 117 Abs 2, Â§ 115 Abs 2 der
Gewerbeordnung). Sie sind vor allem dann anzutreffen, wenn der Arbeitnehmer zur
Ã�berwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Arbeitgebers beitragen will (vgl
KÃ¼ttner/Griese, Personalbuch 2001, Arbeitgeberdarlehen, RdNr 1). Die vorliegend
gewÃ¤hlte DarlehensgewÃ¤hrung ist indes nicht auf den Fall der Not oder
wirtschaftlicher Schwierigkeiten der beigeladenen GmbH beschrÃ¤nkt, sondern
ohne weitere Voraussetzungen fester Bestandteil des VertragsverhÃ¤ltnisses
zwischen der KlÃ¤gerin und der Beigeladenen zu 1). Ob eine Darlehensklausel, wie
sie im "Ehegatten-Arbeitsvertrag" der KlÃ¤gerin enthalten ist, arbeitsrechtlich
wirksam ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls konnte das LSG davon ausgehen,
daÃ� eine derartige Klausel ein eigenstÃ¤ndiges RechtsgeschÃ¤ft neben dem
Arbeitsvertrag und in ArbeitsvertrÃ¤gen im allgemeinen nicht vorgesehen ist. Sie ist
entgegen der Ansicht der Revision fÃ¼r ArbeitsvertrÃ¤ge nicht typisch.

Ebensowenig ist es die Regel, daÃ� Arbeitnehmer ohne weiteres, insbesondere
ohne zwingende betriebliche GrÃ¼nde, einen GroÃ�teil des ihnen vertraglich
zustehenden Urlaubs nicht in Anspruch nehmen. Das LSG hat ohne RechtsverstoÃ�
auch hierin ein Indiz dafÃ¼r gesehen, daÃ� bei der KlÃ¤gerin ein Interesse am
wirtschaftlichen Erfolg der Beigeladenen zu 1) vorliegt, das deutlich Ã¼ber das von
abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten hinausgeht.
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Soweit die Revision darauf hinweist, direkte Beteiligungen der Arbeitnehmer an
ihren Betrieben durch Beteiligung an Gesellschaftsanteilen oder
Aktienbeteiligungen seien nicht unÃ¼blich, sind Rechtsfehler des LSG ebenfalls
nicht zu erkennen. Das LSG hat zutreffend nicht nur auf das Vorliegen einer
Kapitalbeteiligung des BeschÃ¤ftigten an sich, sondern auf deren konkreten Umfang
und die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages abgestellt. Danach hÃ¤lt die
KlÃ¤gerin nicht nur eine fÃ¼r das Unternehmen nicht ins Gewicht fallende
Mitarbeiterbeteiligung, sondern die HÃ¤lfte des Stammkapitals. Gegen ihren Willen
kÃ¶nnen GesellschaftsbeschlÃ¼sse nicht gefaÃ�t werden. Der geschÃ¤ftliche Erfolg
oder MiÃ�erfolg der Beigeladenen zu 1) wirkt sich unmittelbar auf die KlÃ¤gerin aus,
da ihr das Unternehmen zur HÃ¤lfte gehÃ¶rt. Sie selbst bestimmt zusammen mit
ihrem Mitgesellschafter, der zudem ihr Ehemann ist, Ã¼ber die Verwendung des
Gewinns und damit auch Ã¼ber die Unternehmenspolitik. SchlieÃ�lich fÃ¼hrt sie
eigenverantwortlich das gesamte Rechnungswesen, einschlieÃ�lich Finanz- und
Lohnbuchhaltung sowie den Zahlungsverkehr. Sie und ihr Ehemann haben sich
durch diese Verabredung trotz der formalen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerposition des
Ehemannes die Leitung des Betriebes faktisch aufgeteilt, indem die KlÃ¤gerin die
kaufmÃ¤nnische, ihr Ehemann die technische Leitung des Betriebes innehaben.

Nach allem ist es nicht zu beanstanden, daÃ� das LSG aufgrund seiner WÃ¼rdigung
der GesamtumstÃ¤nde zu dem Ergebnis gelangt ist, daÃ� bei der KlÃ¤gerin die
tatsÃ¤chlichen und rechtlichen VerhÃ¤ltnisse mehr gegen als fÃ¼r eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung sprechen und die KlÃ¤gerin mehr auf der Unternehmer- als auf der
Arbeitnehmerseite des Betriebes steht.

Entgegen der Ansicht der Revision folgt die Arbeitnehmereigenschaft der KlÃ¤gerin
auch nicht aus Â§ 7 Abs 4 SGB IV. Diese Vorschrift wurde durch Art 1 Nr 1 Buchst b
des Gesetzes zur FÃ¶rderung der SelbstÃ¤ndigkeit vom 20. Dezember 1999 (BGBl
2000 I 2) mit Wirkung ab 1. Januar 1999 in das SGB IV eingefÃ¼gt. Es kann
dahingestellt bleiben, ob die Vermutung des Â§ 7 Abs 4 SGB IV anwendbar ist, wenn
es um Personen geht, die in einem Unternehmen oder fÃ¼r ein Unternehmen
arbeiten, das ihnen zu wesentlichen Anteilen gehÃ¶rt. Jedenfalls ist fÃ¼r die in Â§ 7
Abs 4 SGB IV geregelte Vermutung kein Raum mehr, wenn die WÃ¼rdigung der
gesamten UmstÃ¤nde in rechtlicher und tatsÃ¤chlicher Hinsicht gegen das
Vorliegen einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung spricht.

Die Revision erwies sich daher als unbegrÃ¼ndet und war zurÃ¼ckzuweisen. Die
Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 20.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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